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WEITERBILDUNG 

 

Weiterbildungsangebot des DVB,  
validiert durch die paritätische Weiterbildungskommission 

Subventionierung und zur Verfügung ge-
stellte Ressourcen durch die Dienststelle für 

Hochschulwesen 

JAHRES- UND SOM-
MERKURSE 

MODULARE WEITER-
BILDUNG 

SCHILFKURSE VERTIEFUNGS- UND ER-
NEUERUNGSKURSE 

 INDIVIDUELLE WEITERBILDUNGEN 

Allgemeines Angebot, wel-
ches den Bedarf der ge-
samten Lehrerschaft ab-
deckt, hauptsächlich im 
obligatorischen Schulbe-
reich (Katalog-Kurse).  

 

Langzeitweiterbildung von 
(x Jahren) in einem spezi-
fischen Bereich, dessen 
Inhalt gezielt zusammen-
gestellt werden kann oder 
Teil einer bereits existie-
renden Offerte bildet und 
eine Zertifizierung ermög-
licht. 

Angebot, welches haupt-
sächlich den Bedürfnissen 
einer Schule oder einer Grup-
pe von Lehrkräften entspricht. 

Projekt einer Gruppe von Lehr-
personen, einer Schule für eine 
bestimmte Begleitung, welche 
bei Bedarf organisiert wird. 

Kurse (ganz oder teilweise 
obligatorisch) in Zusammen-
hang mit neuen Lehrmitteln, 
einer neuen Lehrmethode, 
usw. 

 Subventionierung von Kursen, welche von anderen 
Institutionen organisiert werden (WBZ, BBT, SWCH, 
andere Kantone,…) und Auslandaufenthalte (Lehrper-
sonen, welche die Sprachen 2 und 3 unterrichten). 

 

Bedingungen 

 

Ausserhalb der Schulzeit. 

Anzahl der Kurse ist unbe-
schränkt. 

Keine finanzielle Beteili-
gung verlangt. 

Keine Spesenentschädi-
gung an die Teilnehmer. 

 

Individuelle Einschrei-
bung: Internetseite der 
PH-VS 

 

Bedingungen 

 

Ausserhalb der Schulzeit. 

Je nach Art der Weiter-
bildung erfolgt eine finan-
zielle Beteiligung. 

Keine Spesenentschädi-
gung an die Teilnehmer. 

 

 

Individuelle Einschrei-
bung: Internetseite der 
PH-VS 

Bedingungen 

 

Ausserhalb der Schulzeit. 
 

Informationen: Internetseite 
der PH-VS 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bedingungen 

 

Teilweise während der 
Schulzeit. 

Präsenz obligatorisch. 

Fakultative Begleitung. 

Keine Spesenentschädigung 
an die Teilnehmer. 

 

 

Einschreibung: individuell, 
durch die Schulleitung oder 
durch die Schulkommission, 
je nach Richtlinien des DVB. 

 Bedingungen 

Während oder ausserhalb der Schulzeit. 

Vorgehen und Subventionierung:  

Einschreibung, im Maximum: 

1Tg = 250.- ; 2Tg = 350.- ; 3Tg = 400.- ; 4Tg = 475.-; 
5Tg und mehr = 550.- 

Tagespauschale: 60.- / Tg. ab 2 aufeinander folgen-
den Tagen, ausserkantonal; 

Reisespesen: öffentliche Verkehrsmittel 2. Klasse, 
effektive Spesen gemäss Belege, ausserkantonal; 

Stellvertretung: normalerweise intern; 

Sprachaufenthalte im Ausland (in einer Schule): Fr. 
500.- pro Woche (für Lehrpersonen, welche die Pas-
separtout-Weiterbildung absolvieren, Fr. 750.- pro 
Woche), maximale kantonale Subvention: drei Wo-
chen pro Jahr. 

Einschreibung: individuell, oder durch den betroffe-
nen Schulleiter. 
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Weiterbildung „CAS bis 15 ECTS“ 

Der dafür nötige Betrag ist im Budget verfügbar; 

 

Die Lehrperson verfügt über eine unbefristete Anstel-
lung ; 

Die Lehrperson muss von ihrem direkten Vorgesetz-
ten (Schuldirektion/Schulkommission) und der Dienst-
stelle für Unterrichtswesen eine positive Vormeinung 
erhalten haben; 

 

Der CAS-Lehrgang entspricht einem Bedürfnis der 
Schule und hat einen direkten Zusammenhang zu den 
von der Lehrperson unterrichteten Fächern oder zu 
einem schulischen Projekt der Schule; 

 

Allgemein gilt, dass die Stellvertretung einer Lehrper-
son, die einen CAS besucht, „intern“ organisiert wird. 
Auf ausdrückliches Verlangen der Schuldirektion oder 
der Schulkommission kann die Dienststelle für Unter-
richtswesen einer „externen“ Stellvertretung zustim-
men; 

 

Wird das Dienstverhältnis während der Weiterbil-
dungszeit oder innerhalb von drei Jahren nach Ende 
des Kurses aufgelöst, muss der erhaltene Betrag pro 
rata temporis zurückerstattet werden; 

 

Der Staat übernimmt 50% der Kurskosten eines CAS; 

 

Übernommen werden die effektiven Reisekosten bis 
zu einem Höchstbetrag von Fr. 800.-;  

 

Es wird keine Tagesentschädigung gewährt. 
 


